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Merburchlevchttgsi - Gwßmächtigst ^ und Vn-
überwindtlichsterRömischerKayser/ auch inHispanien/

Hungarn und Böheimb König /

/U

>?um.

N Verfolg dessen/ so Seiner Churfürst!. Durch!.
zu Pfaltz unterschriebener Anwaldt acl Lausam ^ens-s
^f»s)elluci0niz derGülich-und Bergifcher Landt-Ständen
unterm i5.und i?.^2ji nechsthin Allerunterthänigst an¬
gezeiget/ solle derseibhiemit die ferner Allergehorsambste
^emorikrarion thuen / was gestalt Höchstged. Jhro Chur¬
fürst!. Durchl. (auffErsehung und in mfflichen Betracht/
daß ersagte Dero Landt-Stände vermahlen nicht zum
Haubtwerck zu schreiten gewillet/'sonderen auff vorgäng¬
licher Zahlung der von vorjährig- unbeschlossenen Landtag
xr?ren6irm'Vieren immerfort ohnabwendig peMirt/ auch
der Unsicherheit / wie baldr auff sothane unverantwort¬

liche Bezeigung eine nähere Allergnädigste Verfügung erfolgen / und ob nicht
Stände/ wieesslchmitdewLonc!u5v vom?.ten nechsthingettgten Monaths ^priüz
bereits zu höchster Bewunderung geäussert hat / sich dessen Befolgung abermahls
garnicht / viel mehr aber deren/ underakerhündtohnbegtündetenVorwenden zu
entziehen angelegen seyn lassen / und die ihnen zum Besten so Allergnädigst be-
schehene Allerhöchst Reichs-Vätker-und Richterliche Ermahnungen ferner verächt¬
lich hindan setzen würden) zu Erfpahrung der dem armen Landtman ins gemein
zu Last fallender / und sich von Tag zu Tag gehäuffter schwärer Kösten / die allschon
wegen sothaner irrig- und gantz ohnbefuegter- mitbin von Ew. Kays. Maj. selbst
seither allergerechtest improbirt-und verworffener via-ren-Forderung / einsweii zu
sulpenäiren/ und desEndts außDero Hofflager die lub N.L. Copeylich anligende

^'Mthrged. Ke5»Iurion zu ertheilen/ bewogen worden.
Es ist nun hierauß zu ersehen / mit was für gutem Fundament / jedoch auch

durchgehends hervorleuchtenderLandts-Fürsti.Milde/Se.Cburfürstl.Durch!. der
Ständen dritte Jnstantz hierinfals beantwortet / und selbige Landts-Jürst-Vätttr-
lich ermahnet haben; und hat fast geschienen/ daß sie nach deren Publication ihr Un¬
recht erkennen / und sich zum Zweck näher legen wollen ; allermassen dieselbe sich
folgendts noch biß auff den siebenten Tag in locoLomlciorumverweilet/ und darüber
vermuthlich c! liberirt haben ; daß aber solches nur pro iorma , und umb bey Ew.
Käyserl. Maj. ihren Eigennutz / und Suchung des prlvari, mit Zurückstellung deS
pubici, in etwaszubemäntelen/ geschehen/ erhelletdarauß allerdings handtgreiff-lich/ daß/ da dieselbe den ^aji außeinander gehen zu wollen / würcklich be¬
schlossen / solches auch guten Theils vollzogen / ohne umb zu fernerer Handtlung
zugelassen zu werden / wie jedoch billigst geschehen sollen / die geringste Jnstantz zu
machen / und ohne ihre Clarion, wie derselben Schuldigkeit erfordert hätte/ m
Corpore, abzustatten / und sich darumb bey der Gnädigst verordneter OommiKon
anzumelden/ bloßbin durch die Gülich-und Bergische Synäicoz ibre^clanolis-Auf-
sätze zu prseiemiren / sich selbigen Abendts umb ungefehr 7. Uhren bey dem Zeit¬

lichen

'KM z/'-'

»«SW
Wci> MM- ^

' '

MoM
,7-

-.Hx



^-^/.''5ÄSWl^l!
.-i-^.' -

-' - - ^'''.Ä'i^

... -li« M M

<:L '»« zs

! ' ./

(175)

Mn Gülicd- und Bergischm Statthatteren anmelden lassen; welcher / ohnediese
Wff so ungewöhnliche Arth zu pr^tenriren vorgehabte Auftsätze anzunehmen / ge-
^elte^/"äico5 folgenden Vormittags zur Cantzley betaget/ umb daselbst die Keso-.
jurion darüber zu vernehmen.

Gleichwie nun die zur Landtags Handlung von Jhro Chursürstli. Durch?»
Gnadigst verordnete Lommillion , vorderen ^cceprirung sie beyde 5/näico5verneh¬
men zulassen nöthig gefunden/worinderInhalt berührter ^elÄcinnz-Auffsatzen beste¬
hen mögte; also hat sich ergeben / daß Stände darin primo über die verweigerende
Außzahlung odgemelter l)^ten sich weitläuffig beschwuren/und bedingen ;5ecunäö
über dasjenige/ so Jhro Churfürst!. Durch!, denenselben in der ihnen commum-
cirter letzterer Landcsfürstl. k^esolurion beymeffen wollen/ ob hätten sie das Allergnädig-
ste Käyserl» (lonclusum ungleich außgedeutet / rechtfertigen wollen; icruöselbige
im Haubt-Werck der Verwllligung/ vorab beyjetzigen Friedens^Laufften zu nichts
verbunden zu seyn/ vermeinen wollen : (V^rcojedannvchproviüonAliccr.und biß zu
Erörterung des zu-Ew. Käyserl. Majestät genohmemn^ecurlliz, für beyde Landen
mallem auffein Jahr lang zsovoo. Fl. mithin eine genngeSumm/welche in An¬
sehung deö ihnen communicirten der Landes- Erfordernüssen fast bemer¬
kt/ daß mit dem Einwilligungs-Geschäfftehenderder Schertz getrieben / als dar-
«u mit Ernst und vernünfftiger Bescheidenheit gethan werden wolle; als wan in
her Ständen ^rbkrio, und Hwaren ulrimsrö stünde / keine Erinnerung vom Landes-
Henmauft ihre KcAcion, wan sie anderster an Selbigen ordentlich gebracht/und
MhmHandlung verstattet worden/ mehr anzunehmen/ und damit abzubrechen/.
Mit ÄuhenckuNghäuffiger KLiervilcioneNUNd prorettarwNM einwilligen ; ()umrösich
bey solcher Einwilligung der Wörter /»n^o ^ zu bedienen vermes¬
sen; Welche unvermuthete Umbstände dan/ sambt der hierinfals von Seithen
verMd-Ständen gebrauchte gantz ungewöhnlicher Arth / ersagte Landtsfürstl»
(lommlMcin billigst bewegen müssen/ und bewogen hat / die solcher gestalt gantz
kcheü'loß/ und von Unterthanen allerdings unverantwortlicheingerichtete/auch
auff solch MeAirime, und ungewöttliche Weiß zu überreichen vorgehabte unartige/
mithin mehr Bestraffung/als erschungs-würdige R.elattol78 - Auffsätze nicht anzu-
mhmen; Wobey es auch ermelter Gülich-und Bergischer Statthalter/ als ihme
solche nachgehendes in parciculari von ermelten 8vnäici3 prDse-7tirt/ auch folgendes so
gar per Norarwm Sc icttLZ inlinuirtt werden wollen/ bewenden Affen.Nachdem nun auß obigem allem sattsamb erhellet / wie wenige Hoffnung
MhrhöchstbesagteSe. Churfürstl. Durch!, sich zu machen / daß vielerwehnteDero
Land-Stände zu rechter Vegreifflickkeit so wohl in Anerkennung ihrer Schüldig-
M/ 'als des wahren Sinns Ew. Käyserl. Majest. Selbige dahin leitender Reichs-
Mrachs-Schlüsscn zu bringen seyn / und dasjenige ergiebig / und hinlänglich
einwilligen und prallnen werden/ ohne welches die Landts - OekeniAn und Ver¬
fassung nicht bcstritten/ noch bestehen kan / und was gestalten bey Abgang dessen/
zu pmvilional-Mittelferner zu greiften selbiger Seiths der gantz ohnvermeidtlichee
AnWgegebenwerde; also wird auch ein jedes unprsoccupirtesGemüth Jhro
Churfürstl. Durch!, darin das Wort sprechen müssen/daß bey Demselben nicht ge¬
standen habe/ noch stehe/ daß die Landtags-Handlungen nicht zum gedeylichm
Schluß gebracht/ und die Landts-Nothtürfften nicht nach der Landts-Verfassung
ausschrieben werden können : mithin Dieselbe sich dannoch/ umb darinsals bey
denen jetzo noch immerfort anhaltenden bedencklichen Läufften sich bey Gott/ Ew.
Käyftrl. Majest. und dem ?ublico ausser Verantwortung zu setzen / von Landtssürstf.
Ämbts-wegen serner proviüonalirer zu prochicuren/ sich / wiewohl gegen Dero Wil¬
len / höchst benöthigst finden; Worüber dan / und darinsals so wenig die pro-
pomon der Erfordernüs / als der (^onrnbuenten von 20. biß 50. Jahr zurück ge¬
brachter Beytrags-Fuß deroseiths überschrittenwerde/Dieselbe mit ihrem umbständ-
licben unterthänigstcn Bericht einzukommen/ und dabey dero Ständen bey letzte¬
rer Landtags Handtluna bezeigten Unfug noch weiters anzuweisen sich vorbehalten.

Zu Ew. Kaysel. Majest. Allerhöchster Gemüths Billigkeit leben Sie in¬
dessen des unterthämaft und rechtlichen Vertrauens/Dieselbe / Se. Churfürst!»
Durch!, bey sochaner Demselben solchergestalt abgezwungener provMoo»! Landts-
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Fürstl. Verfügung / Reichs-Vätterlich Allergnadigst schützen/o^aemeste S<änbd
darwider zu Dero Nachtheil kein Gehör verstatten / sonderen Dieselbe Allergnä^
digst ab- und zu besserer Leistung ihrer Schuldigkeit hinverweisen lassen werden ;
womit dan Ew. Kays. Maj. Eingangs erwehnter Anwaldt allerunrelchänigst
implorirt / und in Hoffnung Allergnädigster Willfahr in alltttieffester Lub.nlMon
verbleibe

Gw> Kaps. Mj.

Allerunterthänigst- trew- gehorsambster
Lhurpfalßischer Anwaldt

/ol>. Lz^>l. Nunerern.

(üopjz kesolutionisFerenislimi KleÄoriz,
Auff der Gülich- und Bergischer Landt-Ständen dritte keiarion, m

xuaÄ» der Landtagö-viwren 6c 6sro
Harris i z. Ivlsji I72I.

^ « - Hro Churfürst!. Durchleucht ist von Dero/zu denen annoch vorwehM-
Zoium. Gülich-undBerglschenLandtags-Handtungengnädigst vervrdm-

^ ttr LommiMon seines umbständtlichen Inhalts gehorsambst rc/erirt
^ worden/ wohin Dero zu Düsseldvrffanwesende Gülich-uno Bergische

xandt-Ständevon Räthen/ Ritterschafft/ und Stätten sich unteryk
6. dieses / sowohl wegen des bey dem Hochpreißlichem Kayserl. Reichs-

Hostrach in der von einigen auß Mittel ersagter Landt-Ständendorthin gebrachter
anmaßlicher ^pfellarions'Sachen / am A.tenvorigen Monaths außgefallenendon-

als^auch der vorig-jähriger Landtags-Oiceeen halber sernerweith haben ver¬
nehmen lassen;

Nun befrömbdet Hüchstgedachte Ahro Ehurfürstl.Durchl. die von besagten
kandt - Ständen in einem-so anderen dabey gethane unerwartete Aeusserung umb
so mehr / da / so viel obgemelten Rathschluß betrifft / es zu besagter Landt-Ständen
fchwärer Verantwortung gereichtgseyn wird/ daß/ nachdem s-c. viä. is.
mb dium.A4.
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